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S T A T U T E N

Name und Sitz

Art. 1: Unter dem Namen „Elternvereinigung für das herzkranke Kind“ besteht ein Verein im Sinne von
Artikel 66 ff. ZGB.

Art. 2: Sein Sitz befindet sich am Wohnort des jeweiligen Sekretärs, bzw. der jeweiligen Sekretärin.

Zweck

Art. 3: Zweck der Vereinigung ist die Förderung der Betreuung und Beratung von Eltern mit herzkranken
Kindern sowie die Förderung der Betreuung und Behandlung von herzkranken Kindern. Diese
Ziele werden insbesondere verwirklicht durch:

1. Betreuung von Eltern und Angehörigen im Zusammenhang mit Spitalaufenthalten ihrer Kinder

2. Information, Beratung und Aufklärung durch Erfahrungsaustausch unter Eltern und
Betroffenen

3. Organisation von Vorträgen und Zusammenkünften

4. Entlastung von Eltern

5. Förderung der sozialen Kontakte betroffener Kinder untereinander

6. Förderung des Interesses und der aktiven Mitarbeit von Kliniken und praktizierenden Ärzten

7. Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenschwestern, Sozialarbeitern und Psychologen, Kliniken,

Praxen und anderen Institutionen

8. Anregung und Unterstützung von Massnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Behandlung

9. Kontakte mit anderen Elternorganisationen im In- und Ausland

Der Verein ist politisch und konfessionell neutral

Mitgliedschaft

Art. 4: Die Mitgliedschaft steht allen natürlichen und juristischen Personen sowie Familien offen.

Der Verein unterscheidet zwischen Mitgliedern und Gönnern.

Mitglieder bezahlen den normalen Jahresbeitrag und können an allen Aktivitäten des Vereins
teilnehmen. Gönner bezahlen einen Betrag von mindestens einem normalen Jahresbeitrag und
erhalten das „Herzblatt“.

Der Vorstand ist berechtigt, in besonderen Fällen die Bezahlung des Jahresbeitrages zu
erlassen.

Die Mitgliederversammlung kann Ehrenmitglieder ernennen.



Art. 5: Mitglied oder Gönner kann werden, wer seinen Beitritt erklärt und mindestens den Jahresbeitrag
entrichtet.

Art. 6: Die Mitgliedschaft erlischt durch die schriftliche oder telefonische Austrittserklärung oder durch
Ausschluss; jeweils auf Ende des Vereinsjahres.

Art. 7: Über Aufnahme und Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem ausgeschlossenen Mitglied steht
das Recht zu, an die Mitgliederversammlung zu rekurrieren.

Organe

Art. 8: Die Organe des Vereins sind:

 die Mitgliederversammlung
 der Vorstand
 die Kontrollstelle
 das Sekretariat

Art. 9: Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. Sie wird jährlich im ersten Kalender-
halbjahr vom Vorstand einberufen. Die Einladung erfolgt unter Angabe der Traktanden min-
destens vier Wochen vor dem Termin. Sie ist für alle Vereinsangelegenheiten zuständig, die nicht
ausdrücklich einem anderen Organ zugewiesen sind, insbesondere

 die Wahl des Präsidenten und der Vorstandsmitglieder
 die Wahl der Kontrollstelle
 die Abnahme von Jahresbericht und Jahresrechnung
 die Festsetzung der Jahresrechnung

Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit durch den Vorstand, auf Antrag
von mindestens einem Fünftel der Vereinsmitglieder oder auf Antrag einer Kontaktgruppe
einberufen werden.

In der Mitgliederversammlung entscheidet das einfache Mehr der anwesenden Stimmen.

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder. Juristischen Personen und Familien steht je eine Stimme zu.

Art. 10: Der Vorstand besteht aus mindestens 7 Mitgliedern. Dabei sollen neben den Eltern auch
Fachkräfte wie Kinderkardiologen, Krankenschwestern, Sozialarbeiter etc. im Vorstand Einsitz
nehmen. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder muss aus betroffenen Eltern bestehen. Der
Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt.

Der Präsident wird von der Mitgliederversammlung in sein Amt gewählt; im Übrigen konstituiert
sich der Vorstand selbst.

Der Vorstand bestimmt, wer für den Verein zeichnungsberechtigt ist.

Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig und haben grundsätzlich nur Anspruch auf
Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barauslagen. Für besondere Leistungen einzelner
Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden.

Art. 11: Die Kontrollstelle setzt sich aus zwei Mitgliedern und einem Suppleanten zusammen. Diese
dürfen nicht dem Vorstand angehören. Sie werden für die Dauer von einem Jahr von der
ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Die Kontrollstelle prüft die Jahresrechnung und die
Geschäftsführung des Vorstandes und legt der Mitgliederversammlung darüber Bericht ab.



Art. 12: Die Mitglieder bilden Kontaktgruppen, die als unselbständige Sektionen des Vereins ohne
juristische Persönlichkeit organisiert sind.

Die Kontaktgruppen ernennen eine für den Kontakt zum Verein verantwortliche Person (sog.
KontaktgruppenleiterIn). Im Übrigen sind die Kontaktgruppen in der Ausgestaltung ihrer
Organisation frei.

Die Kontaktgruppen erstatten dem Vorstand des Vereins einen jährlichen Bericht über die
Aktivitäten im Laufe des verflossenen Jahres.

Neu gebildete Kontaktgruppen melden sich beim Vereinsvorstand an. Über die Zulassung neuer
Kontaktgruppen entscheidet der Vereinsvorstand.

Finanzen

Art. 13: Der Verein beschafft sich die für seine Tätigkeit nötigen Mittel durch die Erhebung von
Mitgliederbeiträgen, durch Spenden und Zuwendungen sowie durch besondere Aktionen. Die
Jahresbeiträge werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.

Für die Verbindlichkeiten des Vereins, einschliesslich der durch die Kontaktgruppen begründeten,
haftet nur das Vereinsvermögen; die persönliche Haftung der Vereinsmitglieder ist
ausgeschlossen, ausgenommen strafbare Handlungen.

Art. 14: Im Übrigen ist die Finanzordnung in einem separaten Reglement enthalten, welches vom
Vorstand erlassen und von der Mitgliederversammlung genehmigt wird.

Statutenrevision

Art. 15: Die Revision der Statuten kann vom Vorstand oder von einem Fünftel der Mitglieder verlangt
werden; sie obliegt der Mitgliederversammlung. Statutenänderungen verlangen das qualifizierte
Mehr von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen.

Auflösung

Art. 16: Die Auflösung des Vereins kann durch die Mitgliederversammlung mit dem qualifizierten Mehr
von zwei Dritteln der anwesenden Stimmen beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins wird
sein allfälliges Vermögen an eine zweckverwandte Institution überwiesen. Eine Verteilung unter
die Mitglieder ist ausgeschlossen.



F I N A N Z O R D N U N G

Gestützt auf Art. 14 der Statuten erlässt der Vorstand die nachfolgende Finanzordnung:

A Grundsätze

1. Die Mittel der Elternvereinigung dürfen ausschliesslich zur Erfüllung des statutarischen Zwecks
verwendet werden.

2. Die Beschaffung von Mitteln unter dem Namen der Elternvereinigung soll ausschliesslich zur
Erreichung des statutarischen Zweckes erfolgen.

3. Veranstaltungen zur Beschaffung von Mitteln für die Elternvereinigung und für die Kontakt-
gruppen dürfen ausschliesslich unter dem vollständigen, richtigen Namen der Elternvereinigung
durchgeführt werden, gegebenenfalls unter Hinweis auf die veranstaltende Kontaktgruppe.

4. Die finanzielle Organisation ist Sache der Elternvereinigung. Sie kann davon Teile an die
Kontaktgruppe delegieren.

B Budgets

5. Der Vorstand legt der Mitgliederversammlung das laufende Budget zur Genehmigung vor.

6. Die Kontaktgruppen erstellen zuhanden des Vorstandes bis Ende Jahr ein Grobbudget für das

kommende Vereinsjahr.

C Kompetenzaufteilung

7. Elternvereinigung

7.1 Einnahmen

a) Mitgliederbeiträge

Die Art und Höhe der Mitgliederbeiträge wird jährlich durch die Mitgliederversammlung fest-

gesetzt.

Sie betragen zur Zeit:

- für Mitglieder max. Fr. 70.--

- für Gönner max. Fr. 70.--

Beitragsfrei

Von der Beitragspflicht gegenüber der Elternvereinigung sind ganz oder teilweise ausgenommen

- Ehrenmitglieder (ganz)

- während des Vereinsjahrs aufgenommene Mitglieder (ganz)

Über Freistellungen (Härtefälle, Ehrenmitglieder etc.) entscheidet der Vorstand.



b) Vereinsweite Veranstaltungen

Zu den Einnahmen der Elternvereinigung gehört der Nettoerlös aus vereinsweiten Veranstal-

tungen, wie insbesondere allen Veranstaltungen (auch der Kontaktgruppen) zum Tag des herz-

kranken Kindes.

Der Vorstand kann in Absprache mit den Kontaktgruppen weitere vereinsweite Veranstaltungen

beschliessen.

c) Spenden

Spenden, die vom Spender nicht ausdrücklich einer Kontaktgruppe zugewendet werden oder

sonstwie zweckbestimmt sind, einschliesslich der Gönnerbeiträge, stehen vollumfänglich der

Elternvereinigung zu.

d) Materialverkäufe

Werbematerialien und Verkaufsartikel werden zu einem vom Vorstand festgelegten Preis an die

Kontaktgruppen abgegeben und von diesen zum gleichen Preis weiterverkauft.

e) Lokale Aktivitäten

Die Elternvereinigung erhält von den Kontaktgruppen mit eigenem Konto 75% des Nettoerlöses

von Veranstaltungen der Kontaktgruppen auf lokaler Ebene.

f) Das Bundesamt für Sozialversicherung beteiligt sich an der Entschädigung des Sekretariates.

7.2 Ausgaben

a) Betreuung

Die Elternvereinigung vergütet Betreuungstelefonate und Porti vollumfänglich, andere

Betreuungsspesen unterstützt sie durch angemessene Beiträge nach vorgängiger Bewilligung

der Spesen durch den Vorstand.

b) Veranstaltungen und Aktivitäten

Ausgaben für Veranstaltungen und Aktivitäten, die von der Elternvereinigung organisiert werden,

wie GV, Ferienlager, Herausgabe von Herzblatt, Drucksachen und dergleichen, gehen zu Lasten

der Elternvereinigung.

Die Elternvereinigung kann lokale Veranstaltungen wie Vorträge u.ä. auf rechtzeitiges Gesuch hin

mit angemessenen Beiträgen unterstützen.

c) Die Vereinigung unterhält auf ihre Kosten ein Sekretariat zur Erledigung administrativer Arbeiten.

8. Kontaktgruppen

8.1 Organisatorisches

a) Die Kontaktgruppe kann eine eigene Kasse unterhalten. Dazu richtet sie ein eigenes Bank- oder

Postcheckkonto ein, das in Zusammenarbeit mit dem Vereinskassier revidiert wird. Die Kontakt-

gruppe ernennt einen Kassier.



Die Kontaktgruppe bezeichnet die für das Konto Zeichnungsberechtigten und meldet diese dem

Vorstand.

Die Ernennung eines Kassiers sowie die Einrichtung eines eigenen Bank- oder Postcheckkontos

wird den Kontaktgruppen freigestellt. Solange sie von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch gemacht

haben, stehen sämtliche nicht zweckgebundenen Einnahmen, die bei der Kontaktgruppe einge-

hen, vollumfänglich der Elternvereinigung zu, und die Ziff. 8.2 a gelangt auf diese Kontaktgruppen

nicht zur Anwendung.

8.2 Einnahmen

a) Lokale Veranstaltungen

Die Kontaktgruppen mit eigenem Konto behalten 25% des Nettoerlöses aus lokalen Veranstal-

tungen.

b) Spenden

Die Kontaktgruppen behalten ihnen ausdrücklich zugewendete oder sonstwie zweckgebundene

Spenden, wobei zweckgebundene Spenden ausschliesslich für den vom Spender bezeichneten

Zweck zu verwenden sind.

c) Betreuungsspesen

Die Kontaktgruppen erhalten von der Elternvereinigung ihre Betreuungsspesen (Telefonate,

Porti) vollumfänglich vergütet.

Andere Betreuungsspesen werden von der Elternvereinigung ganz oder teilweise vergütet, wenn

sie vorgängig vom Vorstand bewilligt wurden.

8.3 Ausgaben

Die Ausgaben der Kontaktgruppen bestehen im Wesentlichen aus Betreuungsspesen sowie aus

Kosten, welche lokale Veranstaltungen verursachen.

9. Inkrafttreten

Diese Statuten und Finanzordnung wurden von der Mitgliederversammlung am 26. März 2011

genehmigt und treten dadurch in Kraft. Sie ersetzen die Statuten und Finanzordnung in der

Fassung vom 27. März 2004.


